
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFTBIESSENHOFEN
Mitgliedsgemeinden: 87648 Aitrang 08343/218

87651 Bidingen 08348/244
87640 Biessenhofen 08341/9365-0
87674 Ruderatshofen 08343/306

VGem Biessenhofen, FüssenerStr. 12. 87640 Biessenhofen

Piratenpartei
Deutschland

Herrn Reinhold Deuter
- per E-Mail -

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.
Montag

Mittwoch

08.00-12.00 Uhr
14. 00-17. 00 Uhr
(nur Bürgerbüro)
16.00-18.00 Uhr

Sachbearbeiterin: Frau Bock
»: 08341/9365-25
Fax: 08341/9365-55

Email: anna.boeck@biessenhofen.bayern.de
Internet: www.biessenhofen.de

Biessenhofen, 29. 03. 2019
AZ: 10-634-4-Bie/bö

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) und des
Bundesfernstraßengesetzes(FStrG);
Antrag auf Genehmgung zur Aufstellung von Werbeträgern anlässlich der Wahlwerbung für die
Europawahl am 26.05.2019

Im Auftrag der Mitgliedsgemeinden Bidingen und Biessenhofen erlässt die Verwaltungsgemeinschaft
Biessenhofen in stets widerruflicher Weise nach Maßgabe der nachstehenden allgemeinen und der in der
Anlage beigefügten technischen Bestimmungen folgende

Sondernutzungserlaubnis:

l. Der Piratenpartei Deutschland wird die Genehmigung erteilt, in der Zeit vom

15.04. -26.05.2019

an_d^ !nnel^öl"tlictl?n straßen. der Mitgliedsgemeinden Bidingen und Biessenhofen Werbeträger in Form
von Plakat- bzw. _Plakatdoppelständern im Format max. DIN~A1 anlässlich derWahlwerbung'fürdie
Europawahl am 26.05.2019 aufzustellen.

Anzahl der aufzustellenden Werbeträger:
Maximal 8 Plakatständerje Gemeinde (Bidingen und Biessenhofen)

Bankverbindungen: Sparkasse Allgäu
VR-Bank Kaufbeuren-Ostallgäu

IBAN: DE77 7335 0000 0570 2613 13
IBAN: DE 19 7346 0046 0005 8541 56

BIG: BYLADEM1ALG
BIC:GENODEF1KFB



II. Es werden folgenden Auflagen festgesetzt:

1 ^n1_(?'e. wahllokal. e dürf?n imumkreis von ca. 20 Metern keine Plakate aufgestellt werden,
damit eine unmittelbare Beeinflussung der Wähler unterbunden werden kann.

^' ?^, AU!??e". ung..von werbeträgern darf nur innerhalb von Ortsdurchfahrten geschehen.
3. Sollen Werbeträger auf Privatgrundstücken aufgestellt werden, so ist das Einverständnis des

jeweiligen Grundstückseigentümers vorher einzuholen.
4. Bei Aufstellung an Fahrbahnen mit Randbegrenzungen (Hochbordstein) muss ein lichter Abstand von

0, 5 m^, bei Fahrbahnen ohne Randbegrenzungen ein Abstand von 1, 0 m eingehalten werden.
5. Die Werbeträger dürfen weder den Straßenverkehr, noch die Fußgänger behindern. Das Aufstellen

von Werbeträgern auf Verkehrsinseln ist untersagt.
6. Die Werbeträger dürfen nicht reflektieren.
7. Die Werbeträger müssen hinsichtlich der Standfestigkeit und Konstruktion den statischen

Beanspruchungen nach den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Windlast, genügen.
8- Sichtdreiecke an Kreuzungen und Straßeneinmündungen müssen freigehalten werden.
9. Der^ Boden darf durch das Aufstellen der Werbeträger nicht beeinträchtigt werden, insbesondere

dürfen keine Löcher gegraben werden.
10. Bei unvermeidbaren Aufgrabungen ist auf die Lage der Versorgungsleitungen zu achten

(Rückfragen bei den Versorgungsunternehmen).
11' Die werbeträ9er mussen mit der Anschrift und der Rufnummer des für die Aufstellung und

Überwachung der Schilder zuständigen Unternehmens versehen sein.
12. Sollten die Werbeträger unansehnlich oder beschädigt sein, so sind sie instand zu setzen.
13. Die Werbeträger sind regelmäßig auf Standfestigkeit, " Beschädigungen usw. zu untersuchen.
u- Das Grundstück ist nach Abbau des Werbeträgers in ursprünglichem Zustand zu verlassen.
15. Sollten die Werbeträger zu Beanstandungen Anlass geben, so sind sie umgehend, spätestens jedoch

drei Tage nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung zu beseitigen.
16' Die,.werbetrager müssen spätestens vier Tage nach Ende der Veranstaltung abgebaut werden.
17. Sollten die Auflagen 15 und 16 nicht eingehalten werden, so ist die Verwaltungsgemeinschaft

Biessenhofen berechtigt, die Werbeträger auf Ihre Kosten zu entfernen.

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Für die Erteilung der Erlaubnis wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von EUR 0, 00 erhoben.
An Auslagen sind EUR 0, 00 zu erstatten.
Die Zahlung ist auf das Konto der Sparkasse Allgäu
(IBAN: DE77 7335 0000 0570 2613 13, BIG: BYLADEM1ALG) oder auf das Konto der
Raiffeisenbank Biessenhofen (IBAN: DE19 7346 0046 0005 8541 56, BIC: GENODEF1KFB) innerhalb
einer Woche zu leisten.

Gründe

Der Antragsteller hat mit Antrag vom 28. 03. 2019 (per E-Mail) um die Genehmigung ersucht, an den
innerörtlichen Straßen in den Mitgliedsgemeinden Bidingen und Biessenhofenm der Zeit vom 15. 04.
- 26. 05. 2019 anlässlich der Wahlwerbung für die Europawahl am 26. 05. 2019 Werbeträaer aufstellen
zu dürfen.

l^ier^' .h.and.elles-?ich. ^m eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung gem.
Art. 18 Abs. 1 BayStrWG, bzw. gem. § 8 FStrG fürinnerörtliche Bundesstraßen.
Dje ye rwaltungsgemeinschaft Biessenhofen kann mit Zustimmung des zuständigen
Straßenbaulastträgers die Genehmigung zu diesem Vorhaben erteilen. Das Straßenbauamt
Kempten sowie das Landratsamt Ostallgäu haben gegen die Erteilung der Genehmigung keine
Einwendungen erhoben.
Somit war die Genehmigung zu erteilen.

?ie y,e,̂ lt. u. r!gsgTme'.nschaf? Biessenhofen ist als Behörde der Mitgliedsgemeinden gem. Art. 18
BayStrWG i. V. m. Art. 4 Abs. 2 Sätze 2, 3 VGemO, bzw. § 8 FStrG i. V. m. Art. 4 Abs. 2'Sätze 2, 3
VGemO bei innerörtlichen Bundesstraßen, örtlich und sachlich für den Erlass dieses Bescheides
zuständig.

Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 20 Kostengesetz (KG), §§1, 2 der Satzung über die
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen i. V. m. Tari'f-Nir. 630 desK'ornmIj nalen'



Kostenverzeichnisses (KommKVz).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden
bei dem

Bayrischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86048 Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43,

Hausanschrift: Kornhausgasse 4,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen'und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehßjng:
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh. bavern .de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebühr fällig.

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
BIESSENHOFEN

Biessenhofen, 29. 03. 2019-?7JI7'7~r>

^. 5>ÖcLf^||
Anna-Maria Bock v^ '.s:''^ ß7
Verwaltungsfachangesten^.':.^


